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RS OGH 1972/10/18 11Os161/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1972

Norm

StPO §292

Rechtssatz

Die gesetzwidrige Anrechnung einer Strafhaft als unverschuldete Vorhaft kann gemäß § 292 StPO nicht ausgehoben,

sondern nur festgestellt werden. Es ist aber dafür die (gemäß § 292, letzter Satz, StPO) nachzuholende, seinerzeit

gesetzwidrig unterbliebene Anrechnung der unverschuldeten Vorhaft um den entsprechenden Zeitraum zu kürzen.
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